
→→ Das Bundeswehr-Sozialwerk ist seit 1960 
die Selbsthilfeeinrichtung der Soldaten, 
Beamten und Tarifbeschäftigten der Bun-
deswehr. Es ist rechtlich selbstständig und 
untersteht nicht der Dienstaufsicht des 
BMVg. Ergänzend zu den Leistungen des 
BMVg führt das BwSW viele Maßnahmen 
auf sozialem Gebiet für die Angehörigen 
der Bundeswehr und ihre wirtschaftlich 
nicht selbstständigen Familienangehöri-
gen durch. Damit übernimmt das BwSW 
auch Aufgaben, die im dienstlichen Inter-
esse des BMVg sind und deshalb der Unter-
stützung bedürfen. 

Seit Gründung des Vereins unterstützt der 
BMVg im Rahmen der rechtlichen und tat-
sächlichen Möglichkeiten personell und 
materiell das BwSW. Dies betrifft insbe-
sondere die organisatorische und räum-
liche Eingliederung in die Bundeswehr. 
Siehe auch: Weisung des Staatssekretärs 
vom 2. Juni (mit Anlage 1 zum Erlass vom 
.23 Juni 1986 VR III 1 - Az. 10-10-25/30) | 
ZDV A-2644/1 „Förderung der Arbeit des 
BwSW“ - Zusammenfassung

Bundesministerin der Verteidigung
Schirmherrin des Bundeswehr-Sozialwerks e. V.

Regional- und Betreuungsstellen
(bei den jeweiligen Dienststellen oder Truppenteilen)

Bundesvorstand
14 Mitglieder | Davon je ein:
Dstl. bestellter Beisitzer P III 1
Dstl. bestellter Beisitzer FüSK III 2
Vertreter des HPR

Bundesgeschäftsführung
Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr 
Abteilung VII BwSW

Bereichsvorstände
Nord | Süd | West | Ost

Bundesvorstand
Gremium mit Beschluss- und
Weisungsbefugnis

bestehend aus insgesamt 14 Mitgliedern
(4 Mitglieder Geschäftsführender Vorstand, 
7 Beisitzer, zwei dienstlich bestellte Beisitzer 
des Bundesministeriums der Verteidigung 
und ein Vertreter des Hauptpersonalrates)

Bereichsvorstände
Gremium mit Beschluss- und
Weisungsbefugnis

in den Wehrbereichen Nord | Süd | West | Ost

Bundesgeschäftsführung
Ausführung der Beschlüsse der Bundesver-
sammlung und des Bundesvorstands und 
Wahrnehmung der zentralen Aufgaben

Leitungsebene | Personalangelegenheiten | 
Verwaltung | IT | Buchungszentrale |
Jugend und Familie International | Aktiv- und 
Themenreisen | Finanzen | Stiftung |
Presse | Innere Revision

Bereichsgeschäftsführungen
Ausführung der Beschlüsse des Bereichsvor-
standes und der Weisungen des
Bundesgeschäftsführers

Mitgliederwerbung und -betreuung | Zuschuss-
bearbeitung Familienerholung | Planung/
Durchführung von Mutter-/Vater-Kind-Freizei-
ten | Freizeiten für Senioren (+) | Kinder- und 
Jugendfreizeiten | Junge Leute | Freizeiten für 
Menschen mit Beeinträchtigungen

Bundesversammlung
Oberstes Gremium | fällt Grundsatzentscheidungen

Organe des Bundes-
wehr-Sozialwerks
laut Satzung:

→→ Bundesversammlung

→→ Ehrenrat

→→ Bundesvorstand

→→ Geschäftsführender  
 Vorstand (Vorstand  
 nach 26 BGB)

→→ Bereichsversammlung

→→ Bereichsvorstand

→→ Regionalversammlung

→→ Leitung der Regionalstelle

Bereichsgeschäftsführungen
Nord | Süd | West | Ost
Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr Abteilung VII 
BwSW
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Regional- und Betreuungsstellen
Wichtigstes Bindeglied zwischen Gremien | Geschäftsführung und dem einzelnen Mitglied, in fast allen 
Einheiten und Dienststellen der Bundeswehr stehen Ansprechpartner zur Verfügung
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Organisation


